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für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
– Körperschaft des öffentlichen Rechts –
Merkblatt zum Einsatz von
Spurenelementen in Biogasanlagen
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Um die biologische Aktivität der Vergärung zu verbessern, werden dem Prozess unterschiedliche Spurenelementpräparate zugesetzt. Teilweise handelt es sich hierbei um Gefahrstoffe mit giftigen (z. B. selenhaltige Präparate) und z. T. krebserregenden und allergieauslösenden Eigenschaften (z. B. nickel- oder cobalthaltige Präparate).

Laut Gefahrstoffverordnung muss der Anwender eine sogenannte Substitutionsprüfung durchführen. Das bedeutet, dass diese Stoffe nur bei einem nachgewiesenen Mangel eingesetzt werden dürfen. Zudem müssen weniger gefährliche Mittel (z. B. weniger gesundheitsschädlich), Formulierungen (z. B. staubarm, flüssig) bzw. Verfahren (z. B. technische Zudosierung) verwendet werden. Die Substitutionsprüfung ist zu dokumentieren. Unter Umständen fehlen auch nur einzelne Spurenelemente. Ein ganzer „Cocktail“ ist oftmals nicht notwendig.

Der Hersteller oder Lieferant muss bei der ersten Auslieferung und danach bei Veränderungen in der Zusammensetzung ein sogenanntes Sicherheitsdatenblatt (SDB) aushändigen. Diesem kann der Anwender relevante Informationen entnehmen, z. B. zu Transport, Lagerung, Umgang, Persönlicher Schutzausrüstung und Entsorgung.

Bei der Verwendung von krebserregenden und keimzellmutagenen Stoffen ist für Beschäftigte eine Angebotsvorsorge zu veranlassen. Beschäftigte sind nach Möglichkeit auf Grundlage einer Betriebsanweisung speziell im Umgang mit den Gefahrstoffen zu unterweisen.

Transport:
Die Ware muss gegen Verrutschen und Beschädigungen gesichert werden, das Fahrzeug gut gelüftet sein. Spezielle Angaben zum Transport können Abschnitt 14 im SDB entnommen werden.

Lagerung:
Achten Sie bei der Anlieferung darauf, dass die Ware unbeschädigt ist. Eine Freisetzung des Produktes muss sicher vermieden werden, daher sind beispielsweise fermentierbare Säcke meist ungeeignet. Die Lagerung muss witterungsgeschützt erfolgen. Bei flüssigen Gebinden Verpackung auf Dichtigkeit überprüfen. Krebserregende, akut toxische, keimzellmutagene, reproduktionstoxische und atemwegssensibilisierende Gefahrstoffe sind unter Verschluss in einem geeigneten Lager aufzubewahren! Pulverförmige Gefahrstoffe dürfen auf keinen Fall eingeatmet werden! Bei unbeabsichtigter Freisetzung sind die Gefahrstoffe fachgerecht aufzunehmen und zu beseitigen, i. d. R. durch Aufsaugen unter Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung.

Anwendung:
Eine Zuführung von krebserregenden, akut toxischen, keimzellmutagenen, reproduktionstoxischen und atemwegsensibilisierenden Stoffen darf lediglich in einem geschlossenen System erfolgen, sodass ein Körperkontakt ausgeschlossen ist. Der Einsatz fermentierbarer Säcke sowie das Umfüllen aus offenen Verpackungen ist hier unzulässig. Es ist ein automatisches Dosiersystem zu verwenden. Das spart Zeit, verhindert einen Kontakt bei der Zudosierung und spart Spurenelemente. Leckagen oder die unbeabsichtigte Freisetzung von Gefahrstoffen durch Bedienfehler (z. B. Fallenlassen eines Sackes) sind sicher auszuschließen. Sollen Spurenelemente eingesetzt werden, die Cobalt- oder Nickelkomplexe (EDTA) enthalten und für die kein Nachweis mit biologischem Test erbracht wurde, so müssen Beschäftigte im Umgang mit diesen Stoffen fachkundig bzw. besonders unterwiesen sein.
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Dies ist das neue Gefahrstoffzeichen für Gesundheitsgefahr (krebserregende, erbgutverändernde und fruchtschädigende Wirkung). Beim Vorhandensein dieses Zeichens auf der Verpackung gilt besondere Vorsicht.


Weitere Informationen finden Sie in der TRGS 529 „Tätigkeiten bei der Herstellung von Biogas“.
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